Generelle Fahrzeugausrüstung für leichte
Feuerwehr-Fahrzeuge bis 3.5 t

Generelle Fahrzeugausrüstung

•
Grundsätzlich serienmässiges Chassis mit Ersatzteilgarantie des Werkes von 7 Jahren

•
Alle Kleinfahrzeuge generell 7 oder 10 Jahre

•
Das Fahrzeug muss den Vorschriften des SVG entsprechen

•
Allradantrieb permanent oder zuschaltbar


Von dieser Regel kann in folgendem Fall abgewichen werden:


Bei Personentransportfahrzeugen von grösseren Feuerwehren, wenn bereits zwei Personentransportfahrzeuge mit Allradantrieb vorhanden sind.

•
Differentialsperre Hinterachse, wenn möglich

•
Antischlupfregelung oder gleichwertiges System, wenn möglich

•
ABS Bremssystem, sofern möglich

•
Ganzjahresbereifung

•
Automat (Variante: Schaltgetriebe oder Automatisiertes Schalt-Getriebe)

•

230 V Einspeisung für Batterie- und Akkuladegeräte, Fehlerstrom-Schutzschalter bauseitig im Depot installiert
•
Ladegerät für Fahrzeugbatterien
•
Sondersignal Blaulicht und CIS-GIS-Horn nach SVG

•
Blaue Frontblitzleuchten im Kühlerbereich, abschaltbar

•

Gelbe Blinkleuchten, gemäss SVG

•
Restwegaufzeichnungsgerät RAG 2000 mit folgender Prioritätsschaltung:


1. Blinker rechts


2. Blinker links


3. Stopplicht


4. Handbremse


5. Abblend-/Fernlicht


6. Pannenlicht


7. Blaulicht


8. Zweiklanghorn

•
Lackierung RAL 3000 oder Feuerwehrrot

•
Tagesleuchtstreifen mit weisser Abgrenzung zum Feuerwehrrot


Beschriftung nach Angaben Feuerwehr

•
mind. 1 Paar Spur-Schneeketten

•
Funkvorbereitung, störungsfrei gegenüber Frontblitzleuchten und Blaulichtern installiert

•
Funk (Mobilstation, durch FW geliefert) in Kabine fest eingebaut

•
Anhängerkupplung 3.5 t (z. B. Rockinger) mit Elektroanschluss 12 V für Anhänger

